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Notwendigkeit der Reform

• Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 das derzeitige System der grundsteuerlichen 
Bewertung für verfassungswidrig erklärt. 

• Im November 2019 hat der Gesetzgeber auf Bundesebene daraufhin das Grundsteuer-
Reformgesetz verabschiedet. 

• Das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Grundsteuer bleibt erhalten:

Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer

Grundsteuerwert (bisher Einheitswert): ermittelt das Finanzamt anhand einer Feststellungserklärung
Steuermesszahl: gesetzlich festgelegt
Hebesatz: legt Stadt beziehungsweise Gemeinde fest



Zeitplan

• In einer Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 sind neue Grundsteuerwerte festzustellen, die 
der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zugrunde gelegt werden.

• Die Aufforderung zur Abgabe der Feststellungserklärung ist Ende März 2022 durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgt. 

• Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärungen können ab 1. Juli 2022 eingereicht 
werden. Die Abgabefrist läuft nach derzeitigem Stand bis zum 31. Oktober 2022.

• Die Finanzämter werden auf Basis der Erklärungen bis Mitte 2024 die neuen Messbescheide 
erlassen, sodass die Gemeinden ab 2025 die neue Grundsteuer erheben können.



Modellvarianten

• Gleichzeitig mit dem Grundsteuer-
Reformgesetz wurde mit der 
sogenannten Öffnungsklausel den 
Bundesländern das Recht 
eingeräumt, eine eigene gesetzliche 
Regelung für die Bewertung von 
Grundbesitz aufzustellen.

• Die Regierung in Niedersachsen hat 
sich hinsichtlich des 
Grundsteuerwertes für das 
sog. Flächen-Lage-
Modell entschieden. 



Modellvarianten
• Baden-Wüttemberg wird im Zeitraum von Mai bis Juni 2022 nach und nach Informationsschreiben versenden.

• In Bayern sind Daten aus dem Liegenschaftskataster, die für die Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwerte benötigt werden, über den sogenannten BayernAtlas abrufbar. Vom 1.7.2022 bis 31.12.2022 ist der Abruf 
kostenlos.

• Berlin versendet keine Schreiben, stellt aber Informationsblätter online bereit.

• In Brandenburg erhalten im Zeitraum April bis Mai alle Privatpersonen und Betriebe der Land-und Forstwirtschaft ein Informationsschreiben.

• Bremen informiert Eigentümer und Eigentümerinnen von bebauten und unbebauten Grundstücken voraussichtlich ab Juli 2022 in Form eines allgemeinen Informationsschreibens.

• In Hamburg müssen Steuerpflichtige grundsätzlich nur fünf Daten bzw. Werte angeben: steuerliche Identifikationsnummer, Name, Lage des Grundstücks bzw. der Immobilie, Grundfläche, ggf. Wohn- und/oder Nutzfläche. 
Deshalb verzichtet Hamburg wohl auf den Versand von Informationsschreiben. Übrigens: Zwischen Hamburg und Bayern gibt es einen Programmierverbund. Ein behördenübergreifendes Umsetzungsprojekt verbunden 
mit einer Informationskampagne befindet sich in Vorbereitung.

• In Hessen sind die Angaben zum Grundvermögen dem Liegenschaftskataster zu entnehmen. Darüber hinaus stellt Hessen Informationen und Checklisten online zur Verfügung. Individuelle Informationsschreiben werden 
nicht verschickt, wahrscheinlich weil die Erklärung zum Grundsteuermessbetrag nur wenige Angaben umfasst. Bei hessischen Betrieben der Land- und Forstwirtschaft sind Angaben zu den einzelnen Flurstücken und ihren 
Nutzungen erforderlich. Diese ergeben sich aus dem Liegenschaftskataster. Geplant ist, dass land- und forstwirtschaftlichen Betrieben noch vor dem 1.7.2022 ein Sonderkatasterauszug online zur Verfügung gestellt wird –
und zwar kostenfrei. Dieser listet nicht nur die Flurstücke auf, sondern auch die weiteren zu erklärenden Daten, soweit diese dem Finanzamt vorliegen.

• Mecklenburg-Vorpommern wird im ersten Halbjahr 2022 Informationsschreiben versenden.

• Niedersachsen können Steuerpflichtige die Angaben zur Feststellungserklärung dem Grundsteuer-Viewer entnehmen. 

• In NRW haben Grundbesitzer ab Mai die Möglichkeit Liegenschaftsinformationen kostenfrei über einen Geo-Viewer abzurufen. Parallel wird ein Informationsschreiben an Privatpersonen und land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe versendet. Grundbesitzer von unbebauten und bebauten Grundstücken können dem Schreiben auch die entsprechenden Liegenschaftsdaten entnehmen.

• In Rheinland-Pfalz erhalten alle Grundbesitzer eines unbebauten oder bebauten Grundstücks ein Informationsschreiben. Ergänzt wird dieses Schreiben durch eine Ausfüllhilfe, eines sogenannten Datenstammblattes, 
welches zum Stichtag 1. Januar 2022 folgende Angaben enthält: Aktenzeichen, Flurstückskennzeichen, Lagebezeichnung, amtliche Fläche, Bodenrichtwert.

• Das Saarland wird im Juni 2022 Informationsschreiben versenden.

• Neben dem allgemeinen Informationsschreiben (2. Quartal 2022) werden Liegenschaftsinformationen ab dem 01. Juli 2022 in Sachsen über das sogenannte Grundsteuer Portal abgerufen werden.
Dieser wurde extra für die Grundsteuerreform konzipiert und stellt u.a. auch Bodenrichtwerte und Ertragsmesszahlen zur Verfügung.

• Sachsen-Anhalt verschickt nicht nur Informationsschreiben, sondern plant darüber hinaus die Einrichtung eines Auskunftsportals im Internet, den sogenannten Auskunftsviewer. Dieser soll den Steuerpflichtigen bei den 
Angaben zum Grundstück unterstützen.

• Schleswig-Holstein wird im Juni 2022 Informationsschreiben versenden.

• In Thüringen erhält jeder Grundbesitzer im Frühjahr 2022 ein Informationsschreiben, aus dem die wichtigsten Daten und Informationen zur Grundsteuerreform und der Verpflichtung zur Erklärungsabgabe hervorgehen.



Berechnung (für Niedersachsen)

x Lage-Faktor x GrSt-Messzahl = GrSt-Messbetrag

Grundstücksfläche
Die Größe Ihres Grundstücks 
finden Sie in Ihren Unterlagen 

z. B. aus den Eintragungs-
mitteilungen des 

Grundbuchamtes oder aus 
Mitteilungen über die 

Liegenschafts-vermessung.

z.B.
500 m²

500 m² x 0,04 € = 20,00 €

Gebäudefläche
Die Wohnfläche können Sie in der 

Regel den Bauunterlagen
entnehmen.

Die Ermittlung der Wohnfläche 
richtet sich regelmäßig nach
der Wohnflächenverordnung.
Im Übrigen Nutzfläche ohne 

Garagen bis 50m² oder 
Nebengebäude bis 30m²

z.B.
100 m²

100 m² x 0,50 € = 50,00 €

Lage-Faktor
Der Lage-Faktor ergibt 

sich aus folgender 
Formel: 

Bodenrichtwert des 
Grundstücks / 

durchschnittlicher 
Bodenrichtwert der 

Gemeinde 

z.B.
���

€

��

���
€

��

�,�

20,00 € x 1,052 = 21,04 €

50,00 € x 1,052 = 52,60 €

=1,052

GrSt-Messzahl
Die GrSt-Messzahl beträgt 100 %. 

Für Wohnflächen wird die 
Grundsteuermesszahl auf 70 % 

ermäßigt. Weitere Ermäßigungen 
sind z. B. für den Denkmalschutz 

vorgesehen. 

z.B.

x 1,0 = 21,04 €

x 0,7 = 36,82 €

z.B.

= 57,86 €

Grundstücksfläche x 0,04 €

Gebäudefläche x 0,50 €



Berechnung

GrSt-Messbetrag x Hebesatz der Gemeinde = Grundsteuer

z.B.

 57,86 €

z.B.

x 600 %

z.B.

= 347,16 €

*Steuerermäßigungen für Baudenkmäler, Altenteil im Zusammenhang mit LuF oder sozialer Wohnungsbau aufgrund Wohnraumförderung
** Erlass weiterhin möglich bei wesentlicher Ertragsminderung (z.B. 25% bei mehr als 50% Rohertragsminderung)



Berechnung

• Ab 2025 wirken sich die neuen Werte für den Grundbesitz auf die Grundsteuer aus.

• Das Aufkommen aus der Grundsteuer soll insgesamt gleichbleiben 
(Aufkommensneutralität). Eine Erhöhung des Aufkommens insgesamt wird mit der 
Reform der Grundsteuer nicht bezweckt. Gleichwohl wird es durch die Reform zu 
Belastungsverschiebungen für einzelne Steuerpflichtige kommen. Das kann sowohl ein 
Mehr als auch ein Weniger sein. Denn die Belastungsverteilung nach den alten Werten ist 
im Laufe der Zeit unzutreffend geworden und wird durch die Reform, die für alle einen 

neuen Maßstab festlegt, ersetzt.

• § 7 NGrStG: >> aufkommensneutral  [2024  2025]



Erklärung

• ausschließlich elektronisch möglich!

Variante
A

ELSTER-Portal

B

Steuerberater

C

Online-Programm

Vorteil kostenfrei Zeitersparnis

Automatisierte Assistenz 
bei den Eingaben

tw. automatischer Abruf 
von benötigten Werten

Nachteil

keine Hilfestellung bei den 
Eingaben

vorherige Registrierung 
notwendig (Zertifikat)

kostenpflichtig

(Stundensatz bzw. 
Pauschalhonorar)

kostenpflichtig

ab ca. 20 EUR



Aktueller Stand Niedersachsen

• „Jeder Eigentümer eines Grundstücks erhält im Mai/Juni 2022 vom zuständigen 
Finanzamt ein Informationsschreiben, aus dem die wichtigsten Daten und Informationen 
kurz und kompakt für das Ausfüllen der Erklärung hervorgehen.“

• „Das vom zuständigen Finanzamt zugesandte Informationsschreiben enthält einige der 
wichtigsten Daten. Der Eigentümer prüft, ob sie vollständig, aktuell und richtig sind. 
Darüber hinaus kann nur er Angaben zur Nutzung am Stichtag, wie Wohnfläche oder 
Gründe für Steuerbefreiungen, machen.“







Entwurf der Erklärung





Aktueller Stand Niedersachsen

• In Niedersachsen können Steuerpflichtige die Angaben zur Feststellungserklärung dem 
Grundsteuer-Viewer entnehmen. 

• Der Grundsteuer-Viewer wird unter www.grundsteuer-viewer.niedersachsen.de rechtzeitig vor 
der Erklärungsabgabe bereits ab Mai 2022 zur Verfügung gestellt.



Kontakt und weitere Infos
Christoph Behn

Steuerberater

Steuerlicht
Tönjes & Behn GbR

Zeißstraße 17B

30519 Hannover

Themenseite Grundsteuerreform:  www.steuerlicht.de/grundsteuer

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Bei direkten oder indirekten Verweisen 

auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die 
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 

verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes 
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 

verweist. Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 

Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.


